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Arbeitszeit
Dauer, Lage,

Verteilung, Intensität

Schwere der
Belastungen

Nur wenn die Arbeitszeit so bemessen ist, dass sich die Beschäftigten von
den Belastungen während der zur Verfügung stehenden Ruhezeit

innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus vollständig wieder erholen können,
sind gesundheitliche Gefährdungen zu vermeiden.

Die Schwere der Belastungen und die Arbeitszeit
(Dauer, Lage, Verteilung, Intensität) entscheiden

letztlich über die gesundheitliche Gefährdung.



Risiko
gesundheitlicher
GefährdungIntensität

Durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der menschengerechten Gestaltung
der Arbeit sind Anzahl, Intensität und Einwirkdauer der arbeitsbedingten

Belastungsfaktoren so weit zu reduzieren, damit das Risiko einer gesundheitlichen
Gefährdung möglichst vermieden bzw. verringert wird. (§§ 2 und 4 ArbSchG)

Das Risiko gesundheitlicher Gefährdung durch arbeitsbedingte Belastungen steigt
(1) mit der Anzahl der zugleich wirkenden Belastungsfaktoren, (2) mit ihrer

Intensität und (3) mit ihrer Einwirkungszeit auf die Beschäftigten.

Zeit

Anzahl

Arbeitsbedingte Belastungen Unfälle und arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren



Risiko gesundheitlicher Gefährdungen
 [= Belastungsintensität x Arbeitszeit ]

Grad der Belastungen
• Physische Belastungen

z.B.
- Heben und Tragen schwerer Lasten
- einseitige Bewegungen
- Zwangshaltungen

• Umgebungseinwirkungen
z.B.
- Lärm
- Gefahrstoffe

• Psychische Belastungen
z.B.
- Arbeitsintensität und Zeitdruck
- Fremdbestimmung und Konflikte

Dauer der Arbeitszeit
• Tägliche Arbeitszeit
• Wöchentliche Arbeitszeit
• Ruhe- und Erholungszeit

Lage und Verteilung
der Arbeitszeit

• Nacht- und Schichtarbeit
• Flexible Arbeitszeiten

Dichte der Arbeitszeit
• Arbeitstempo / Pensum
• Pausen und Erholzeiten



Arbeitszeit in der Gefährdungsbeurteilung
gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

§5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer
Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind.
(2) ...
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1. Die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere
von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.

Bedeutung der Arbeitszeit als Querschnittsmerkmal: 
Verstärkung oder Abschwächung aller Belastungsfaktoren 

durch Dauer, Lage, Verteilung und Dichte der Arbeitszeit



Auswirkungen der gesundheitlichen Gefährdungen
durch nicht menschengerechte Arbeitszeiten

• Steigerung krankheitsbedingter Fehlzeiten
• Steigerung des Frühinvaliditäts-Risikos
• Erhöhung der Fluktuations-Rate
• Verringerung der Leistungsfähigkeit
• Senkung der Leistungsbereitschaft und Motivation
• Riskantes Gesundheitsverhalten, z.B.:

- Zigarettenrauchen
- Alkoholkonsum
- Medikamentenmissbrauch
- Fehlernährung und Bewegungsmangel



Gefahren-
Kontrolle

Arbeits-
Aufgabe

Minderung der
Aufmerksamkeit

Reaktionsfähigkei
t

Leistungsfähigkeit

Stress, Ermüdung und chronische Erschöpfung
durch nicht menschengerechte Arbeitszeiten

Risiko „Arbeitszeit“ für Arbeits- und Wegeunfälle



Stärkere Berücksichtigung von Belastungen in der neuen
Maschinenrichtlinie der EU (gültig ab 29. 9. 2009)

„Bei bestimmungsgemäßer Verwendung müssen Belästigung,
Ermüdung sowie körperliche und psychische Fehlbeanspruchung
des Bedien-ungspersonals auf das mögliche Mindestmaß reduziert
sein unter Berücksichtigung ergonomischer Prinzipien wie:

- Möglichkeiten der Anpassung an die Unterschiede in den Körper-
maßen, der Körperkraft und der Ausdauer des Bedienungspersonals;

- ausreichender Bewegungsfreiraum für die Körperteile des
Bedienungspersonals;

- Vermeidung eines von der Maschine vorgegebenen Arbeitsrhythmus;
- Vermeidung von Überwachungstätigkeiten, die dauernde Aufmerk-

samkeit erfordern;
- Anpassung der Schnittstelle Mensch-Maschine an die voraussehbaren

Eigenschaften des Bedienungspersonals.“
Aus: Maschinenrichtlinie der EU (Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006), Anhang 1, Nr. 1.1.6. („Ergonomie“)



Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit
durch nicht menschengerechte Arbeitszeiten

• Erhöhung des Krankheits-Risikos, z.B.:
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Magen-Darm-Erkrankungen
- Störungen des Immunsystems
- Rücken-Beschwerden

• Erhöhung des Sterblichkeits-Risikos, z.B.:
- Herzinfarkt
- Schlaganfall

• Steigerung der Wirkungen negativer
Umgebungseinflüsse, z.B.:
- Lärm
- Gefahrstoffe



Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit
durch nicht menschengerechte Arbeitszeiten

• Risiko psychischer Beeinträchtigungen, z.B.:
- Erschöpfung und „Ausgebrannt-Sein“
- Nervosität, Gereiztheit, Konzentrationsstörungen
- Schlafstörungen, Schlaflosigkeit

• Risiko psychischer Störungen, z.B.:
- Depressionen und Angstzustände
- Zwangsgedanken und Zwangsgrübeln

• Zunahme psychosomatischer Beschwerden, z.B.:
- Kopfschmerzen
- Herzklopfen- und Herzrasen
- Schweißausbrüche und Schwindelzustände



Gesundheitliche Gefährdungen durch
Störung der Einbettung in soziale Netzwerke

• Störung der Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben („work-life-balance“), z.B.:
- Behinderung der Synchronisation von Beruf und Haushalt
- Behinderung der Familienarbeit und Kindererziehung
- Behinderung der Gleichstellung der Geschlechter

• Störung der Beteiligung am gesellschaftlichen
Leben („soziale Integration“), z.B.:
- Einschränkungen der Freizeitverwendung (z.B. Kultur, Sport,
Unterhaltung, Geselligkeit, Weiterbildung)
- Mangel an sozialer Unterstützung („social support“) bei der
Bewältigung beruflicher und persönlicher Krisen



Extremfolgen chronischer Erschöpfung
Burnout - Karoshi - Karojisatsu

Gesundheitliche Gefähr-
dungen in Form von

• Burnout-Syndrom:
anhaltender Zustand physischer,
psychischer und emotionaler
Erschöpfung (Ausgebranntsein)

• Karoshi-Syndrom:
plötzlicher Tod aufgrund
chronischer Ermüdung durch
Überarbeitung

• Karojisatsu-Syndrom:
Selbstmord wegen Depression
aufgrund von Überarbeitung

Risiko-Faktoren chronischer
Ermüdung/Erschöpfung

• Lange Arbeitszeit und hohe
Arbeitsintensität

• „Vertrauensarbeitszeit“ und
„Arbeitszeitkonten“

• „Leistungssog“ und „Arbeit
ohne Ende“

• „Vermarktlichung“ der
Leistungsanforderungen
(Leistungspolitik durch „indirekte
Steuerung“, „Arbeit ohne Ende“)



Belastungen und gesundheitliche Gefährdungen
durch flexible Arbeitszeiten

Variabilität der Arbeitszeit im
Hinblick auf:

• Dauer der Arbeitszeit
• Lage der Arbeitszeit
• Zeitautonomie/Einfluss d. ArbN

Probleme variabler Arbeitszeit
durch:

• Kurzfristige Änderungen
• Nicht vorhersehbare Arbeitszeit
• Störungen des Sozial- und

Familienlebens

Psychosoziale Beeinträchtigungen:
• Schlafstörungen
• Innere Unruhe, Nervosität
• Störungen der Freizeit
• Familiäre Beeinträchtigungen

Gesundheitliche Beeinträchtigungen:
• Magenbeschwerden
• Verdauungsprobleme
• Erkältungskrankheiten
• Ohrgeräusche (Tinnitus)
• Niedergeschlagenheit
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Ermüdung Erholung

Ermüdungsgrad

keine Ermüdung (0) -
leichte Ermüdung (1).-

mittlere Ermüdung (2) -
schwere Ermüdung (3) -

Übermüdung (4) -

Erholungs-
Defizit

Ermüdung und Erholung



Teufelskreis gesundheitlicher Gefährdung
Überbeanspruchung und Untererholung

Über-Beanspruchung
in der Arbeitszeit
• Hohe Intensität und lange

Dauer der Einwirkung
arbeitsbedingter
Belastungen

• Überanstrengung zur
Kompensation der
herabgesetzten Leistungs-
fähigkeit

Unter-Erholung in der
arbeitsfreien Zeit

• Kein belastungsnaher
Ausgleich der
Beanspruchungsfolgen im
Tagesturnus

• Kumulation der
„Erholungsschuld“:
chronische Ermüdung
(Erschöpfung und
„Übermüdung“)



Pausen zur Verringerung der Belastung
und zur Verbesserung der Erholung

Gesetzliche Pausen
nach § 4 ArbZG
• 30 Minuten bei 6-9

Stunden tägl. Arbeitszeit
• 45 Minuten bei mehr als 9

Std. tägl. Arbeitszeit
• 15-Minuten Pausen-Blöcke
• Ziel/Zweck:

- Erholung
- Nahrungsaufnahme

Kurzpausen / Erholzeiten
z.B. nach § 5 BildscharbV als bezahlte
Arbeitszeit zum Gefährdungsausgleich
oder nach LRTV II NW/NB § 3 (3.3)
zum Ermüdungsausgleich

• Kurzpausen als „lohnende
Pausen“: 5-10 Minuten/Stunde

• Ziel/Zweck:
- Belastungsverringerung
- Erholung / Regeneration
- Ausgleich / Entspannung
- Entdichtung/ Abwechslung





Ziele menschengerechter Arbeitszeit-Gestaltung

1. Schädigungslosigkeit - Erträglichkeit
Vermeidung von Schädigungen/Störungen der physischen und
psychischen Gesundheit (Unfall, Krankheit)

2. Beeinträchtigungsfreiheit - Zumutbarkeit
Vermeidung von Beeinträchtigungen des physischen und
psychischen Wohlbefindens (Erschwernisse, Einschränkungen)

3. Persönlichkeitsentfaltung - Zufriedenheit
Ermöglichung von beruflicher Entwicklung und Übereinstimmung
mit persönlichen Bedürfnissen und Erwartungen

4. Sozialverträglichkeit - Familienfreundlichkeit
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben („Work-Life-Balance“)
und Synchronisation / Abstimmung der Anforderungen


